
verbracht worden sind, als in Lebensgefahr gekommen 
gelten und für diese Fälle die Frist des § 7 am 8. Mai 
1945 beginnt.

Das P e r s o n e n s t a n d s g e s e t z  wurde durch VO 
des Präsidenten des Zentraljustizamtes vom 20. 12. 1946 
(Hann. Rpfl. 1947 S. 7) entnazifiziert.

Als Letztes sei auf ein Gesetz des Senates der Freien 
Hansestadt Bremen (die Gerichtsbarkeit der amerika
nischen Enklave Bremen untersteht seit Ende 1945 der 
britischen Militärregierung) vom 25. 2. 1947 zur Siche
rung von Hausrat für die Besatzungsmacht (GBl. 1947 
S. 7) verwiesen,' durch das der Präsident des Senats 
ermächtigt worden ist, anzuordnen, daß Hausrat von 
der Wohnungsbehörde erfaßt und der Besatzungsmacht 
gegen Entgelt zum Gebrauch überlassen wird. Nach 
§ 2 Abs. 2 des Gesetzes soll bei dieser Erfassung bei 
politisch belasteten Personen nach dem Grad ihrer Be
lastung ein strengerer Maßstab angelegt werden. Gegen 
die Anordnungen der Wohnungsbehörde gibt es eine

Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. Dagegen ist die 
Klage vor dem Verwaltungsgericht ausgeschlossen. 
Ebenfalls am 25. 2. 1947 erging ein weiteres Gesetz des 
Senats über die E r f a s s u n g  v o n  H a u s r a t ,  das 
eine entsprechende Regelung für die Fälle vorsieht, in 
denen eine durch die Wohnungsbehörde nach dem Woh
nungsgesetz zugewiesene Person nicht im Besitz der 
zum Wohnen notwendigen Einrichtungsgegenstände ist. 
Hier kann der durch die Zuweisung Betroffene zur ent
geltlichen Überlassung des Gebrauchs an solchen Gegen
ständen angehalten werden. Auch können Hausrats
gegenstände aus Lagerhäusern, Abstellräumen oder 
Privatbesitz erfaßt und bedürftigen Personen überlassen 
werden. Für diese Fälle ist aber die Klage vor dem 
Verwaltungsgericht zugelassen. W.

Hinweis der Redaktion. Durch technische Schwierigkeiten hat 
sich das Erscheinen der ersten^Hefte der „Neuen Justiz“ ver
zögert. Dies wird gegebenenfalls durch Lieferung von Doppel
heften ausgeglichen werden.
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